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Motion „Einführung eines bargeldlosen Zahlungssystems zur  
Bekämpfung des Missbrauchs von Sozialhilfegeldern durch Asyl-
suchende und andere Bezüger“ 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt, ein bargeldloses elektronisches Zahlungssystem für 
bestimmte Gruppen von Sozialhilfeempfängern, insbesondere für Asylsuchende, 

Schutzbedürftige und Personen mit einem Entscheid gemäss Asylgesetzgebung, einzu-
führen.  
 
Begründung 
 
Solange sich Asylsuchende in den Empfangs- und Verfahrenszentren des Bundes auf-
halten, wird die Sozialhilfe, mit Ausnahme des Taschengeldes, grundsätzlich in Form 
von Sachleistungen ausgerichtet. Nach der Zuweisung an einen Kanton besteht das 
sozialhilferechtliche Verhältnis nur noch zwischen den Asylsuchenden und dem Kanton 
und den Gemeinden.  
 
Obwohl viele Asylsuchenden als Flüchtlinge anerkannt und zu Recht unterstützt wer-
den, sind wir leider zunehmend mit erheblichen Missbräuchen konfrontiert. So werden 
Asylsuchende und Flüchtlinge genötigt, beträchtliche Teile der erhaltenen Gelder an 
Dritte weiterzuleiten, um Schlepperschulden zu tilgen, die Regierung des Heimatstaats 
und sogar Widerstandskämpfer zu unterstützen. Wir wissen in der Zwischenzeit auch, 
dass, wer z.B. Eritrea illegal verlässt, sich für Besuche frei- bzw. einkaufen kann. Indi-
rekt fördern wir damit die organisierte Kriminalität (Schlepper- und Drogenbanden) und 
verlängern Kriege mit vielen zusätzlichen Toten und grossem Leid (z.B. Tamil Tigers, 
Sri Lanka) – und wir schauen einfach zu!  
 
Alle Parteien überlegen sich, wie man solche Missstände unterbinden könnte. Bisherige 
Bekämpfungsansätze wie spezielles Geld für Asylsuchende, Gutscheine, Abgabe von 
Naturalien, Einkauf nur im eigenen Laden usw. sind nur teure und aufwändige „Stein-
zeitlösungen“. Nach geltendem Recht werden Sozialhilfeleistungen durch Bargeld, Gut-
scheine, Naturalien oder durch Bezahlung von Rechnungen ausgerichtet (vgl. § 3 
Abs. 1 SHV). Ein bargeldloses elektronisches Zahlungssystem ist nicht vorgesehen. Es 

ist daher ein Gebot der Stunde, ein einfaches und praktikables Karten-Zahlungssystem 
für bestimmte Gruppen von Sozialhilfebezügern, insbesondere – aber nicht nur – für 
Asylsuchende, Schutzbedürftige und Personen mit einem Entscheid gemäss Asylge-
setzgebung, einzuführen, um Barbezüge durch diese zu unterbinden oder zumindest 
stark einzuschränken. Das Zahlungssystem soll den Gemeinden für die Ausrichtung 
von Sozialhilfeleistungen zur Verfügung gestellt werden. Aus verfassungsrechtlichen 
Gründen ist es angezeigt, dafür eine Rechtsgrundlage auf Gesetzesstufe zu schaffen.  
 
Durch die Eindämmung von Barbezügen werden Zweckentfremdungen von Sozialhilfe-
geldern minimiert, Erpressungen durch Dritte reduziert und die Schwachen, insbeson-
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dere Frauen und Kinder, geschützt. Gleichzeitig wird den enorm wachsenden Kosten 
und administrativen Aufwendungen in Kanton und Gemeinden entgegengewirkt, indem 
die neuen Technologiemöglichkeiten genutzt werden und die Transparenz über Ausga-
ben und Bedürfnisse gewährleistet wird. Die Bevölkerung wird motiviert, weil sie weiss, 
dass etwas getan wird, um Missbräuche zu verhindern.  
 
Wir sind uns bewusst, dass es kein absolut missbrauchsicheres System geben wird – 
aber wir können den Missbrauch massiv erschweren. Tun wir endlich etwas und nutzen 
wir die neuen Technologien hier und jetzt im Thurgau!  
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